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§ 79 00. LWO § 79

04. LWO - O6. Landtagswahlordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Soweit in diesem Landesgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind die mit der Durchfihrung der Wahl verbundenen
Kosten von den Gemeinden zu tragen. Von den bei der Durchfihrung der Wahl den Gemeinden entstehenden Kosten
werden die Kosten fur Papier einschlieBlich der Drucksorten zur Ganze, die Ubrigen Kosten zu einem Drittel den
Gemeinden nach Abs. 2 vom Land ersetzt.

(2) Der Kostenersatz nach Abs. 1 hat nach Durchfihrung der Wahl in Pauschbetragen zu erfolgen. Diese sind durch
Verordnung der Landesregierung festzusetzen. Fur die Berechnung des Kostenersatzes ist die Anzahl der im
abgeschlossenen Wahlerverzeichnis verzeichneten Personen mafRRgebend.

In Kraft seit 01.05.1997 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 79 Oö. LWO § 79
	Oö. LWO - Oö. Landtagswahlordnung


